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A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 
 

 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
 

 
 
 

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 
Landesverwaltungsamt Halle (Saale)/ Referat 106 
 

• Bescheinigungsverfahren nach Grundbuchbereinigungsgesetz - Gemar-
kung Schönebeck-Salzelmen, Egeln, Egeln-Tarthun und Tarthun 

 

• Bescheinigungsverfahren nach Grundbuchbereinigungsgesetz - Gemar-
kung Bernburg, Nienburg und Latdorf 

 

• Bescheinigungsverfahren nach Grundbuchbereinigungsgesetz - Gemar-
kung Schönebeck und Eggersdorf 

 

• Bescheinigungsverfahren nach Grundbuchbereinigungsgesetz - Gemar-
kung Aschersleben und Groß Schierstedt 

 

• Bescheinigungsverfahren nach Grundbuchbereinigungsgesetz - Gemar-
kung Biere und Neugattersleben 
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D. Sonstige Mitteilungen 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sons-
tiger Dienststellen 

 
Landesverwaltungsamt Halle (Saale)/ Re-
ferat 106 
 
• Bescheinigungsverfahren nach 

Grundbuchbereinigungsgesetz - 
Gemarkung Schönebeck-Salzelmen, 
Egeln, Egeln-Tarthun und Tarthun 

 
Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 
 
 

EMS Erdgas Mittelsachsen GmbH, 
Karl-Marx-Straße 18, 39218 Schönebeck 

 
Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und  
Anlagenrechtsbescheinigungen 

 
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die 
 

Hochdruckleitungen H 11 und H 30 
 

gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-
haltung und Erneuerung bereits bestehen-
der Leitungen / Anlagen bescheinigt wer-
den. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für 
alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
 
Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 
Gemarkung Flur 

Schönebeck-

Salzelmen 

3, 6 

Egeln 6, 7 

Egeln-Tarthun 6 

Tarthun 5 

 

Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle (Saale) 

 
vom 14.02.2008 bis zum 13.03.2008 im 
Raum 319 eingesehen werden.  
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte unter Tel.: 0345 / 514 3928 
dienstags bis donnerstags sind möglich. 
 
Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 
 
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106,  An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
Im Auftrag 
 
gez. Fröhlich 
 

• Bescheinigungsverfahren nach 
Grundbuchbereinigungsgesetz - 
Gemarkung Bernburg, Nienburg 
und Latdorf 

 

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 
 
    VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, 
              Braunstr. 7, 04347 Leipzig 
 
Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und  
Anlagenrechtsbescheinigungen 
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nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die 
 

STK 0711 Bernburg-Magdeburg  
und  

STK 0704 Bernburg-Wittenberg 
 

gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-
haltung und Erneuerung bereits bestehen-
der Leitungen / Anlagen bescheinigt wer-
den. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für 
alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
 
Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 
Gemarkung Flur 

Bernburg 76, 77, 78, 80, 81, 83, 

86 

Nienburg 20, 21, 26 

Latdorf 1 

 
Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle (Saale) 

 
vom 14.02.2008 bis zum 13.03.2008 im 
Raum 319 eingesehen werden.  
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte unter Tel.: 0345 / 514 3928 
dienstags bis donnerstags sind möglich. 
 
Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106,  An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
Im Auftrag 
 
gez. Fröhlich 
 
 

• Bescheinigungsverfahren nach 
Grundbuchbereinigungsgesetz - 
Gemarkung Schönebeck und Eg-
gersdorf 

 

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 

 
EMS-Erdgas Mittelsachsen GmbH, 

Karl-Marx-Straße 18, 39218 Schönebeck 
 

Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigungen 

 
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für das  

 
Hochdruckleitung – H12 
Schönebeck-Eggersdorf 

 
gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-
haltung und Erneuerung bereits bestehen-
der Leitungen / Anlagen bescheinigt wer-
den. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für 
alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
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Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 

 
Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle (Saale) 

 
vom 14.02.2008 bis zum 13.03.2008 im 
Raum 334 eingesehen werden.  
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte unter Tel.: 0345 / 514 3632 
montags bis donnerstags sind möglich. 
 
Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 
 
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106, An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
Im Auftrag 
 
gez. Siering 
 
 

• Bescheinigungsverfahren nach 
Grundbuchbereinigungsgesetz - 
Gemarkung Aschersleben und Groß 
Schierstedt 

 

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 
 

MITGAS Mitteldeutsche 
Gasversorgung GmbH, 

Industriestraße 10, 06184 Kabelsketal 
 
Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigungen 

 
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für  
 

Erdgashochdruckleitung TN 419.00 
RTG SW Aschersleben – RTG SW Ber 

 
gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-
haltung und Erneuerung bereits bestehen-
der Leitungen / Anlagen bescheinigt wer-
den. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für 
alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
 
Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 

 
Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle (Saale) 

 
vom 14.02.2008 bis zum 13.03.2008 im 
Raum 334 eingesehen werden.  
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte unter Tel.: 0345 / 514 3632 
montags bis donnerstags sind möglich. 

Gemarkung Flur 

Schönebeck 6 

Eggersdorf 1 

Gemarkung Flur 

Aschersleben 12, 13 

Groß Schierstedt 1, 2 
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Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 
 
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106, An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
Im Auftrag 
 
gez. Siering 
 

• Bescheinigungsverfahren nach 
Grundbuchbereinigungsgesetz - 
Gemarkung Biere und Neugatters-
leben 

 

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 
 
                  Verbundnetz Gas AG, 
            Braunstraße 7, 04347 Leipzig 
 
Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigungen 

 
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die  
 

Fremdstromschutzanlage 
FSA 102.00/07 Biere Ost 
Fremdstromschutzanlage 

FSA 102.00/08 Neugattersleben 
 
gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-

haltung und Erneuerung bereits bestehen-
der Leitungen / Anlagen bescheinigt wer-
den. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für 
alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
 
Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 
Gemarkung Flur  

Biere 6 

Neugattersleben 7, 8 

 
Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle (Saale) 

 
vom 14.02.2008 bis zum 13.03.2008 im 
Raum 315 eingesehen werden.  
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte sind unter Tel.: 0345 / 514 3549 
möglich. 
 
Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 
 
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106, An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
Im Auftrag 
 
gez. Pilz 


